
 

 
Aktuelle Hinweise zu Anträgen/ Widersprüchen auf amtsangemessene 

Alimentation 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

der Personalservice/PERS 3 weist wie in den Vorjahren darauf hin, dass es sich bei 

Anträgen/Widersprüchen wegen „amtsangemessener Alimentation“ um eine individuelle 

Rechtstreitigkeit zwischen den einzelnen Beamtinnen und Beamten und der Freien und 

Hansestadt Hamburg (Personalamt als Oberste Dienstbehörde) als ihrem Dienstherrn handelt.  

 

Gerne nehmen wir Ihre Anträge/Widersprüche entgegen, weisen aber darauf hin, dass PERS 3 

lediglich als Bote zwischen Ihnen und dem Personalamt fungiert und von unserer Seite daher 

auch keine inhaltliche Prüfung oder Beratung erfolgt.  

 

Um das Übermittlungsverfahren zu vereinfachen, haben Sie ab sofort die Möglichkeit, einen 

Antrag/Widerspruch per E-Mail an folgendes Funktionspostfach zu senden: 

 

Pol-PERS-Alimentation 
 

Sie erhalten daraufhin umgehend eine automatisierte Eingangsbestätigung. Ein weiterer bzw. 

zusätzlicher Versand per Post bzw. Stafette an PERS 3 oder ein persönlicher Besuch ist damit 

entbehrlich. 

 

Wir stellen damit sicher, dass alle auf diese Weise eingehenden Anträge / Widersprüche mit 

dem jeweiligen Eingangsdatum erfasst und an das Personalamt weitergeleitet werden können. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Kolleginnen und Kollegen von PERS 3 

 

 

 
 

PERS 3 - Info 
 

mailto:pers-alimentation@polizei.hamburg.de

